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RS OGH 1938/6/15 1Ob33/38
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.06.1938

Norm

ABGB §1394

3.ABGBTeilNov §45

Rechtssatz

Die außerbücherliche Vorrangseinräumung wirkt infolge ihres obligatorischen Charakters nur zwischen den

vertragschließenden Parteien, nicht aber gegen den Übernehmer der Forderung des zurücktretenden Gläubigers,

sofern dieser nicht ausdrücklich in die Verpflichtung seines Vormannes eingetreten ist.

Entscheidungstexte

1 Ob 33/38
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